
541 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

1980 11 18 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Opferfürsorgegesetz und das 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 geändert 

werden (26. Opferfürsorgegesetznovelle) 

Der Nationalrat hat beschloss-en: 

Artikel I 

Das Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 225/1980, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. tlit. d hat zu lauten: 

"d) an Gesundheitsschädigungen infolge einer 
der in lit. c angeführten Ursachen leiden 
oder gelitten haben, wenn durch die Ge­
sundheitsschädigung die Erwerbsfähigkeit 
nach· den. Bestimmungen des Kriegsopfer­
versorgungs gesetzes 1957, BGB!. Nr. 152, 
auf die Dauer von wenigstens sechs Mona­
ten um mindestens 50 vH gemindert ist 
oder· gemindert war, oder" 

2. § 6 Z 5 hat zu lauten: 

,,5. Für Zwecke der Fürsorge für die Inhaber 
einer Amtsbescheinigung oder eines Opfer­
ausweises, deren Witwen, Witwer, Waisen, 
Kinder, hinterbliebenen Lebensgefährten und 
Lebensgefährtinnen sowie für Personen, die, 
ohne Inhaber einer Amtsbescheinigung zu 
sein, wiederkehrende Leistungen nach dem 
Opferfürsorgegesetz beziehen oder die bis 
zur Vollendung des 24. Lebensjahres Inhaber 
einer Amtsbescheinigung oder elnes Opfer­
ausweises als Hinterbliebene (§ 1 Abs. 3 
lit. bund d) waren, sind die erforderlichen 
Mittel aus dem Ausgleichstaxfonds (§ 10 
Abs .. ~ des Invaliderieinstellungsgesetzes 1969) 
unter Bedachtnahme auf den bedürftigen 
Personenkreis mit einem Gesamtbetrag von 

. 5 Mil!. S zum 1. Jänner eines jeden Jahres 
. im vorhinein bereitzustellen. Vor Gewäh­
rung der Fürsorgernaßnahmen ist die Opfer­
fürsorgekommission (§ 17) anzuhören." . 

3. § 8 Abs.2 entfällt, der bishergie Abs. 3 er­
hält die Bezeichnung Abs. 2. 

4.§ llAb~. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Opferrente gebührt den Inhabern einer 
Amtsbescheinigung nach § 1 Abs. 1 lit. d oder e 
oder Abs. 2 lit. c; sie ist in der Höhe der für 
Beschädigte nach den Bestimmungen des Kriegs­
opferversorgungsgesetzes 1957 in Betracht kom­
menden Grundrenten zu bemessen. Inhaber einer 
Amtsbescheinigung nach § 1 Abs. 1 lit. e erhalten 
zur Opfer rente vom Ersten des Monats an, in 
dem sie das 65. Lebensjahr vollenden, eine Zulage 
von 300 S monatlich. An die Stelle dieses Betra­
ges tritt mit Wirkung vom 1. Jänner 1982. und 
in der Folge vom 1. Jänner eines jeden Jahres 
der unter Bedachtnahme auf§ II.a vervielfachte 
Betrag." 

5. § 11 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Hinterbliebenenrente gebührt den Inha­
bern einer Amtsbescheinigung nach § 1 Abs. 3 
lit. a oder b; sie ist in der Höhe der Grund­
rente zu leisten, die Witwen nach den Bestim­
mungen des Kr,iegsopferversorgungsgesetzes 1957 
gebührt. Elternpaare erhalten die Hinterbliebe­
nenrente in der Höhe der Elternpaarrente nach 
den Bestimmungen des Kriegsopferversorgungs­
gesetzes 1957." 

6. § 11 Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Die Unterhaltsrente:ist zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes an Inhaber einer Amtsbeschei­
nigung auf die Dauer und. in dem Ausmaß zu 
leisten, als deren Einkommen die Höhe Jer 
Unterhaltsrente nicht erreicht. Die Unterhalts­
rente beträgt monatlich für 

a) anspruchsberechtigte Opfer ..... 5 589 S, 
b) anspruchsberechtigte Hinterblie-

bene ........................ 4 908 S, 
c)anspruchsberechtigte Opfer, die 

verheiratet sind oder für eine 
Lebensgefährtin (einen Lebens-
gefährten) sorgen ............. 7043 S. 

Haben beide Ehegatten (Lebensgefährten) An­
spruch auf Unterhaltsrente, gebührt Unterhalis­
rente nach lit.c nur einem Ehegatten (Lebens­
gefährten). An die Stelle der angeführten Be-
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2 541 der Beilagen 

träge treten mit Wirkung vom 1. Jänner 19821 kenversicherung nach den für ihn geltenden 
und in der Folge vom 1. Jänner eines jeden Vorschriften zu erbringen hätte. Bei der Fest­
Jahres die unter Bedachtnahme auf die Bestim- setzung der Bemessungsgrundlage für das Kran­
mung des § 11 a vervielfachten Beträge." ken-, Familien- und Taggeld ist bei Inhabern 

einer Amtsbescheinigung von der in der Kran-
7. Dem § 11 Abs. 7 ist als dritter Satz anzu- kenversicherung gelIJenden Höchstbeitragsgrund­

fügen: lage (§ 45 Abs. 1 lit. a des Allgemeinen Sozial­
"Sie gebührt mindeSIJens im Betrag von 50 S versicherungsgesetzes, BGBL Nr. 189/1955) aus­
monatlich." zugehen; sie erhöht sich jeweils um den gemäß 

§ 125 Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetzes festzusetzenden Hundertsatz. Hiebei ist 
von dem Höchstbetrag an Sonderzahlung aus­
zugehen, der gemäß § 54 Abs. 1 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes für die Berechnung 
der Sonderbeiträge in der Krankenversicherung 
heranzuziehen ist. Das gleiche gilt, für die Be­
rechnung des Bestattungskostenbeitrages nach In­
habern einer Amtsbescheinigung oder Empfän­
gern einer Rentenfürsorgeleistung gemäß § 11 
Abs; 6 oder 7. Hinterbliebene (§ 1 Abs. 3), die 
Inhaber einer Amtsbescheinigung sind, und Per­
sonen, d~e eine Rentenfürsorgeleistung gemäß 
§ 11 Abs. 5 bis 7 beziehen, haben keinen An­
spruch auf Kranken-, Familien- und Taggeld." 

8. § 11 a hat zu lauten: 

,,§ 11 a. (1) Der Bundesministerfüf soziale Ver­
waltung hat den für den Bereich des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes 1955, BGBl. Nr.189, 
festgesetzten Anpassungsfaktor auch für den Be­
reich· des Opferfürsorgegesetzes mit Verordnung 
für verbindlich zu erklären. Die' Zulage (§ 11 

, Abs: 2), die Unterhaltsrenten (§ 11 Abs; 5) und 
des Sterbegeld (§ 12 a) sind mit Wirkung vom 
1. Jänner eines jeden Jahres mit diesem Anpas:.. 
sungsfaktor zu vervielfachen. 

(2) Die Anpassung ist in der Weise vorzuneh­
men, daß die im § 11 Abs. 2 und Abs. 5 an­
geführten Beträge mit Wirkung vom 1. Jänner 
1982 und die im § 12 a Abs. 1 angeführten Be­
träge mit Wirkung vom 1. Jänner 1978 init dem 
jeweiligen Anpassungsfaktor (Abs. 1) zu ver­
vielfachen und so dann auf volle Schillingbeträge 
zu runden sind. Mit Wirkung vom 1. Jänner 
der folgenden J ahfe ist der Vervielfachung der 
für das jeweils vorangegangene Jahr ermittelte 
Betrag zugrunde zu legen. 

(3) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
hat die sich aus Abs. 2 ergebenden Beträge für 
die Zulage, die Unterhalts renten und das Sterbe­

. geld für ,jedes Jahr durch Verordnung 'festzu-
stellen. ' 

(4) Bescheide über die Anpassung von Geldlei­
stungen sind nur auf Verlangen der Anspruchs­
berechtigten zu erlassen." 

9. § 11 c Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Der Bundesminister für soziale Verwal­
tung kann Mitglieder (Stellvertreter) der Renten­
kommission ihrer Funktion entheben; zur Ent­
hebung von Mitgliedern (Stellvertretern), die auf 

., Vorschlag der im Abs. 2 genannten Organisa­
tionen besteHt wurden, bedarf es eines Antrages 
d'er:in Betracht kommenden Organisation." 

, 10.§ 12 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Alle Träger der Krankenversicherung 
haben den inhabern, einer Amtsbescheinigung 
und Empfängern einer Rentenfürsorgeleistung 
gemäß § 11 Abs. 6 oder 7 die Leistungen in 
dem Umfang zu gewähren, in dem sie einem 
bei der örtlich zuständigen Gebietskrankenkasse 
Pflichtversicherten auf Grund des Gesetzes und 
der Satzung zustehen, sofern sie die Leistungen 
übersteigen, . die der zuständige Träger der Kran-

11. § 12 a Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Das Sterbegeld ist zunächst zum Ersatz 
der Kosten der Bestattung zu verwenden und 
an· den zu zahlen, der diese Kosten bestl'itten hat. 
Ein nach dieser Ersatzleistung verbleibender Rest 
ist dem überlebenden Ehegatten, ist ein solcher 
nicht vorhanden, der Lebensgefährtin (dem Le­
bensgefährten), ,ist eine solche (ein solcher) nicht 
vorhanden, den Kindern, sind auch solche nicht 
vorhanden, den Eltern, auszuzahlen, wenn diese 
Bersonen mit dem Verstorbenen zur Zeit seines 
Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben." 

12. § 17 Abs. 3 hat zu lauten:· 

,,(3) Die Bundesregierung kann Mitglieder 
(Stellvertreter) der Opferfürsorg,ekomniission 
ihrer Funktion entheben; zur Enthebung der 
auf Grund des Abs. 2 lit. b bestellten Mitglieder 
bedarf es eines Antrages der in Betracht kom­
menden Organisation." 

Artikel II 

Das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBI. 
Nr. 152, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBL Nr. 225/1980, wird wie folgt geändert: 

1. § 12 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Die Zusatzrente ist insoweit zu erhöhen, 
als· das monatliche Einko~men (§ 13), ohne Be­
rücksichtigung der Grundrente und einer all­
fälligen Schwerstbeschädigtenzulage den Betrag 
von 2 351 S nicht erreicht." 

2. § 12 Abs. 6 hat zu lauten: 

,,(6) An die Stelle der im Abs. 2 angeführten 
Beträge treten mit Wdrkung vom 1. Jänner 1978 
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541 der Beilagen 3 

und. an die Stelle des im Abs. 3' angefiihrten 
Betrages mit Wirkung vom 1. Jänner 1982 und 
in der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner eines 
jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf § 63 
vervielfachten Beträge."· 

3. § 42 Abs. 3 und 4 haben. zu lauten: 

,;(3) Die wegen Selbsterhaltungsunfähigkeit ge­
mäß § 41 Abs. 1 über das vollendete 18. Lebens­
jahr geleistete Waisenrente und die Dbppelwaisen~ 
rente sind insoweit zu erhöhen, als das monat­
lich'e Einkommen (§ 13) bei einfac.1. verwaisten 
Waisen den Betrag von 1 772 S und bei Doppel­
waisen den Betrag von 2 '802 S nicht erreicht. 

(4) An die Stelle der im Abs. 1 angeführten 
Beträge treten mit Wirkung vom 1. Jänner 1981 
und an die Stelle der im Abs. 3 angeführten 
Beträge mit Wirkung vom 1. Jänner 1982 und 
in der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner eines 
jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf § 63 
verv,ielfach ten Beträge." 

4. §,63Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 fin­
den auf die in den §§ 11, 12, 14, 16, 42, 46 Abs. 2 

und: 3, 4.6 b, 5.6, 74 und im Abschnitt VII der 
Anlage zu § 32 angeführten Beträge: mir der Ein­
schränkung Anwendung, daß die in den §§ 14, 
46 Abs. 2 und 46 b angeführten Beträge der mit 
Wirksamkeit vom 1. Jänner 1973, die im § 46 
Abs. 3 angeführten Beträge der mit Wirksamkeit 
vom 1. Jänner 1976, die in den §§ 12 Abs. 2, 
16, 74 und im Abschnitt VII der Anlage zu· §.32 
angeführten Beträge der mit Wirksamkeit vom 
1. Jänner 1978, die in den §§ 11,42 Abs. 1 und 
56 angeführten Beträge der mit Wirksamkeit 
vom 1. Jänner 1981 und die in den §§ 12 Abs. 3 
und 42 Abs. 3 angeführten Beträge der mit 
Wirksamkeit vom 1. Jänner 1982 vorzunehmen­
den Anpassung zugrunde zu legen sind." 

Artikel III 

(1) Dieses Bundesgesetz tl'itt mit 1. Jänner 1981 
in Kraft. . 

(2) Die in Durchführung dieses B~lmdesgeset­
zes erforderliche Neubemessung der Versorgungs­
leistungen hat von Amts'wegen zu erfolgen. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für soziale Verwaltung 
betraut. 

Erläuterungen 

Die Organisationen der Opfer der politischen Witwe oder Lebensgefährtin hinsichtlich des An­
Verfolgung haben seit langem den Wunsch nach spruches auf Unterstützungen aus den Mitteln 
einer Verbesserung der Rentenversorgung vor- des Ausgleichstaxfonds; auf erhöhte Unterhalts­
gebracht und dies mit der überalterung des be- rente und auf Sterbegeld gleichzustellen, im 
treffenden Personenkreises (drei Viertel der Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 (KOVG) vor­
Opfer und Hinterbliebenen sind älter als gesehene Begünstigungen (Mindestbeihilfe) in das 
65 Jahre) begründet. Diesem Wunsch wird mit OFG zu übernehmen und eine Härte zu beseiti­
dem vorliegenden Gesetzentwurf insofern ent- gen, die' sich daraus ergibt, daß die Doppel­
sprochen, als die Unterhaltsrenten um 10 vH waisenrente nach dein KOVG geringer ist als 
erhöht werden. Diese Beträge sollen zusätzlich die Hinterbliebenenrente·nach dem OFG. 
mit dem Faktor 1,06 bzw. für verheiratete Opfer Die im Bereiche der SOzialversicherung durch 
1,064 vervielfältigt werden, um die vor allem die außerordentliche Erhöhung der Ausgleichsc 
durch gestiegene Energiekosten bedingte Teue- zutagenrichtsätze bedingte Erhöhung der Min­
rung abzugelten. Dies entspricht der beabsich- destpensionen wird im Bereiche der Kriegsopfer­
tigten außerordentlichen Erhöhung der Richt- versorgung zum Anlaß genommen, die den Aus­
sätze im. Bereiche d:s ASVG. Fern:r. erhalten gleichszulagen vergleichbaren und der Deckung 
Opfer, dle Inhaber emer Amtsbeschelmgung ge- des Lebensunterhaltes dienenden Leistungen im 
mäß § 1 Abs. 1!it. e des Opf:rfürsorgegesetzes I selben Ausmaß anzupassen, soweit sie nicht - wie 
(OFG) wegen erhttener Haft smd, ab vollende-\ zB bei Witwen und Eltern - ohnehin in Höhe 
t~m 65. Lebensjahr zur Opferrente eine monat- . des Ausgleichszulagenrichtsatzes gebühren. Hie­
hche Z.u!age :on 300 S, die ab 1. Jänner 1982 durch wird eine SchlechtersteIlung der Versor­
dynamlSlert wlrd. gungsberechtigten nach dem KOVG 1957 ver-

Die Novelle wird weiters zum Anlaß genom-' mieden. . 
men, den Text des Opferfürsorgegesetzes zu be- Die Novelle wird am 1. Jänner 1981 in Kraft 
richtigen und überholte Bestimmu~gen zu: eli- treten. Sie wird für das Jahr 1981 im Bereiche 
minieren, den Witwer bzw. Lebensgefährten der derOpferfürsorge einen budgetären Mehrauf-

2 
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4 541 der Beilagen 

wand von 23,4 Mill. S, im Bereiche der Kriegs- hältnis umgekehrt, sodaß auch Doppelwaisen die 
opferversorgung . einen solchen von etwa nunmehr höhere allgemeine Hinterbliebenen-
1,9 Mill. S bedingen, für den im Bundesvoran- rente erhalten sollen. 
schlag 1981 vorgesorgt ist. Ein zusätzlicher Per-
sonaliufwand wird durch die vorliegende Novelle Zu Art. I Z 6 (§ 11 Abs. 5): 
riich t erwachsen. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur ErIassung 
der in der Novelle beabsichtigten Regelungen 
gründet sich für den Bereich der Opferfürsorge 
auf die Vetfassungsbestimmung des Art. I des 
Bundesgesetzes, BGBI. Nr. 77/1957 (11. Opfer~ 
fürsorgegesetz-Novelle) und hinsichtlich der 
Kriegsopferversorgung auf den Kompetenztat­
bestand "Kriegsschadenangelegenheiten und Für­
sorge für Kriegsopfer und deren Hinterbliebene" 
des Art. 10 Abs. 1 Z 15 B-VG. 

Die beruflichen und wirtschaftlichen Nachteile 
wirken ~ich bei den Opfern, die sich zum größten 
Teil bereits in fortgeschrittenem Lebensalter be­
finden, stärker aus. Es soll daher ein Ausgleich 
für die bedürftigen Opfer dadurch gesc.~affen 
werden, daß die Unterhaltsrente um 10 vH er­
höht und zusätzlich im Ausmaße der im Bereiche 
der Sozialversicherung beabsichtigten Erhöhung 
der Ausgleichszulagenrichtsätze angehoben wird. 

Zu Art. I Z 7 (§ 11 Abs~ 7): 

Zu den einzelnen Bestimmungen des' Gesetz- Analog der Bestimmung des § 36 Abs. 3 KOVG 
entwurfes ist zu bemerken: soll auch für die Beihilfe gemäß § 11 Abs.7 OFG 

Zu Art. I Z 1, 3,9 und 12 (§§ 1,8, 11 c und 17): 

Es handelt sich tim. textliche Richtigstellungen 
und Entfernung einer Bestimmung, die sich auf 
das inzwischen außer Kraft gesetzte Verbots-
gesetz bezieht (§8 Abs.2). . 

Zu Art. I Z 2 und 11 (§§ 6 und 12 a): 

Hiemit werden Witwer und Lebensgefährten 
den Witwen und Lebensgefährtinnen gleichge­
stellt. 

Zu Art. I Z 4 ( 11 Abs. 2): 

Durch die Zulage für Opferrentner, die ihre 
Schädigung auf eine Haft zurückführen, wird 
deren mit zunehmendem Alter vermehrter 
Krankheitsanfälligkeit Rechnung getragen. . Sie 
erhalten damit eine erhöhte Rentenleistung, ohne 
die Verschlimmerung haftbedingter Leiden' nach­
weisen zu müssen. 

Zu Art. I Z 5 (§ 11 Abs. 3): 

Doppelwaisen t;rhalten Hinterbliebenenrente in 
der Höhe der Doppelwaisenrente nach. den Be­
stimmungen des KOVG, da diese Leistung bisher 
höher war als die Hinterbliebenenrente in der 
Höhe der Witwengrundrerttenach den Bestim­
mungen des KOVG. InZWIschen hat sich das Ver-

. ein Mindestbetrag von monatlich 50 S gelten. 

Zu Art. I Z 8 (§ 11 a): 

In den Katalog jener im Opferfürsorgegesetz 
vorgesehenen Leistungen, die jährlich angepaßt 
werden, ist die neu geschaffene Zulage gemäß 
§ 11 Abs. 2 aufzunehmen. 

Zu Art. I Z 10 (§ 12 Abs. 2): 

Der nach der Höchstbeitragsgrundlage zu be­
messende Bestattungskostenbeitrag soll auch nach 
Empfängern einer Rentenfürsorgeleistung gemäß 
§ 11 Abs. 6 oder 7 (die nicht Inhaber einer 
Amtsbescheinigung waren) zustehen. 

Zu Art. 11 (Änderung des Kriegsopferversor­
gungsgesetzes 1957): 

Im Hinblick auf die im Bereiche der Sozial­
versid1erung beabsichtigte außerordentliche Et­
höhungder Ausgleichszulagenrichtsätze sollen die 
erhöhten Zusatzrenten für Beschädigte gemäß 
§ 12 Abs. 3 und die erhöhten Waisenrenten ge~ 
mäß § 42 Abs. 3 ebenfalls. entsprechend ange­
hoben werden, weil sie wie die Ausgleidiszulagen 
der Deckung des Lebensunterhaltes dienen. Eine 
Anpassung der analogen Leistungen für Witwen 
und Eltern erübrigt sich, weil diese Leistungen 
durch Verweisung an den jeweiligen Ausgleichs~ 
zulagenrichtsatz gebunden sind. 
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Opferfürsorgegesetz 

Textgegen überstellung 
Ab z u ä n der n der Tex t: Neu e r Tex t: 

§ 1 Abs. 1 lit. d: 

d) an Gesundheitssmädigungen infolge einer 
der in lit. c angeführten Ursamen leiden 
oder gelitten haben, wenn durm die Ge­
sundheitssmädigung die Erwerbsfähig­
keit· nam den Bestimmungen des Kriegs­
opfetversorgungsgesetzes, BGBL Nr. 197/ 
1949, in der jeweils geltenden Fassung auf 
die Dauer von wenigstens sechs Monaten 
um mindestens 50 vH gemindert ist oder 
gemindert war, oder 

§ 6 Z. 5: 

5. Für Zwecke der Fürsorge für die Inhaber 
. einer Amtsbescheinigung oder eines Opfer­

ausweises, deren Witwen, . Waisen, Kinder, 
hint~rbliebene Lebensgefährtinnen sowie für 
Personen, die, ohne Inhaber einer Amts­
besmeinigung zu sein, wiederkehrende Lei­
stungen nam dem Opferfürsorgegesetz be­
ziehen oder die bis zur Vollendung des 
24. Lebensjahres Inhaber einer Amtsbe­
smeinigung oder eines Opferausweises als 
Hinterbliebene (§ 1 Abs. 3 lit.b und d) 
waren; sind die erforderlichen Mittel aus 
dem Ausgleimstaxfonds (§ .10 Abs. 1 des 
Invalideneinstellungsgesetzes 1969) unter Be­
damtnahme auf den bedürftigen Personen­
kreis mit einem Gesamtbetrag von 5 Mill. S· 
zum 1 ~ Jänner eines jeden Jahres im vor­
hinein bereitzustellen. Vor Gewährung der· 
Fürsorgemaßnahmenist die Opferfürsorge­
kommission (§ ·17) anzuhören. 

§ 8 Abs. 2: 

(2) Die bevorzugte Behandlung bei der Ver­
gebung von Wohnungen besteht insbesondere 
darin, daß, insolange der Wohnungsbedart eines 
Inhabers einer Amtsbesmeinigung oder eines 
Opferausweises auf andere Weise ni mt befriedigt 
werden kann, zu seinen Gunsten die Bestim-. 
mungen des § 19 Abs. 1 lit. n des Verbots­
gesetzes in der Fassung des I. Hauptstückes des 

. Nationalsozialistengesetzes vom 6. Februar 1947, 
BGBL Nr. 25, insoweit anzuwenden sind, als die 
Voraussetzungen der genannten Bestimmungen 
auf ihn zutreffen. 

§ 11 Abs. 2, 3, 5 und 7: 
(2) Opferrente gebührt den Inhabern einer 

Amtsbesmeinigung nam §. 1 Abs. 1 lit. d oder e 
oder Abs. 2 lit. c; sie ist in der Höhe der für 
Besmädigte nam den Bestimmungen des Kriegs­
opferversorgungsgesetzes in Betramt kommenden 
Grundrenten zu bemessen. 

§ 1 A.bs. 1 lit. d: 

d) an Gesundheitssmädigungen infolge einer 
der in lit. c angeführten Ursamen leiden 
oder gelitten haben, wenn durm die Ge­
sundheitssmädigung die Erwerbsfähigkeit 
nam den Bestimmungen des Kriegsopfer­
versorgungsgesetzes 1957, BGBL Nr. 152, 
auf die Dauer von wenigstens sems Mona­
ten um mindestens 50 vH gemindert ist 
oder gemindert war, oder 

§ 6 Z. 5: 

5. FUr Zwecke der Fürsorge fUr die Inhaber 
einer Amtsbesmeinigung oder eines Opfer­
ausweises, deren Witwen, Witwer, Waisen, 
Kinder, hinterbliebene Lebensgefährten· und 
·Lebensgefährtinnen sowi~ fUr Personen, die, 
ohne Inhaber einer Amtsbesmeinigung zu 
sein, wiederkehrende Leistungeri nam dein 
Opferfiirsorgegesetz beziehen oder die bis 
zur Vollendung des 24. Lebensjahres Inhaber 
einer Amtsbesmeinigung oder eines Opfer­
a~sweises als. Hinterbliebene (§ 1 Abs. 3 
lit. bund d) waren, sind die erforderlimen 
Mittel aus dem Ausgleichstaxfonds (§ 1,0 
Abs. 1 des Invalideneinstellungsgesetzes 1969) 
unter Bedamtnahme auf den bedürftigen 
Personenkreis mit einem Gesamtbetrag von 
5 Mi1!. S zum 1. Jänner eines jeden Jahres 
im vorhinein bereitzustellen. Vor Gewäh­
rung der FUrsorgemaßnahmen ist die Opfer­
fürsorgekommission (§ 17) anzuhören. 

§8 Abs. 2: 

entfällt 

§ 11 Abs. 2, 3, 5 und 7: 
(2) Opferrente gebUhrt den Inhabern einer 

Amtsbescheinigung nam § 1· Abs. 1 1it. d oder e 
oder Abs. 2 1it. c; sie ist in der Höhe der für 
Beschädigte nam den Bestlimmungen des Kriegs­
opferversorgungsgesetzes 1957 in Betramt kom­
menden Grundrenten zu bemessen. Inhaber einer 
Amtsbesmeinigung- nam §·1 Abs. 1 Iit. e erhalten 
zur Opferrente vom Ersten des Monats . an, in 
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dem sie das 65. Lebensjahr vollenden, eine Zulage 
von 300 S monatlich. An die Stelle dieses Betra­
ges tritt mit Wirkung vom 1. Jänner 1982 und 
in der Folge vom 1. Jänner eines jeden Jahres 
der unter Bedachtnahme auf § 11 a vervielfachte 

. Betrag. 

(3) Hinterbliebenenrente gebührt den Inha- (3) Hinterbli:ebenenrente gebührt den Inha-
bern einer Amtsbescheinigung nach § 1 Abs .. 3 bern einer Amtsbescheinigung nach § 1 Abs. 3 
lit. a oder bj sie ist ,in der Höhe der Grund- lit. a oder b;sie ist in der Höhe der Grund­
rente zu .leisten, die Witwen nach den Bestim- rente zu leisten, .die Witwen nach den Bestim­
mungen des Kriegsopferversorgungsgesetzes ge- mungen des Kriegsopferversorgungsgesedes 1957 
bührt. Elternpaare sowie Doppelwaisen erhalten gebührt. Elternpaare erhalten die Hinterbliebe­
die Hinterbliebenenrente in der Höhe der Eltern- . nenrente in der Höhe der Elternpaarrente nach 
paarrente beziehungsweise der Rente für Doppel- den Bestimmungen des Kriegsopferversorgungs­
waisen nach den Bestimmungen des Kriegsopfer- gesetzes 1957. 
versorgungsgesetzes. 

(5) Die Unterhaltsrente ist zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes an Inhaber einer Amtsbeschei­
nigungauf die Dauer und indem Ausmaß zu 
leisten, als deren . Einkommen die Höhe der 
Unterhaltsrentenimt erreicht. Die Unterhalts­
rente beträgt monatlich für 

a)anspruchsberechtigte Opfer ..... 4 540 S, 
b) anspruchsberechtigte . Hinterblie-

bene ......................... J 986 S, 
c) anspruchsberechtigte Opfer, die 

verheiratet sind oder für eine Le-
bensgefährtin sorgen ........... 5 698 S. 

Haben beide Ehegattel1 Anspruch auf Unter­
haltsrente, gebührt Unterhaltsrente nach lit. c 
nur einem der Ehegatten. An die Stelle der ange­
fUhrten Beträge treten mit Wirkung vom 1. Jän­
ner 1980 und in der Folge vom 1. Jänner eines 
jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf die 
Bestimmung des § 11 a vervielfachten Beträge. 

(5) Die Urrterhaltsrente ist zur Sidlerung des 
Lebensunterhaltes an Inhaber einer Amtsbeschei­
nigung auf die Dauer und in dem Ausmaß zu 
leisten, als deren Einkommen die Höhe der 
Unterhaltsrente nicht erreicht. Die Unterhalts­
rentebeträgt monatlich für 

a) anspruchsberechtigte 'Opfer .'.... 5589 S, 
b) anspruchsberechtigte . Hinterblie-

bene ............. ... . . . . . . . .. 4'908 S, 
c) ail.spruchsberechtigte .Opf.er, die 

verheiratet sind oder für eine 
Lebensgefährtin (einen Lebens-
gefährten) sorgen ............. 7043 S. 

Haben beide Ehegatten (Lebensgefährten) An­
spruch auf Unterhaltsrente, gebührt Unterhalts­
rente nach lit. c nur einem Ehegatten (Lebens­
gefährten). An die Stelle der angeführten Be­
träge treten mit Wirkung vom 1. Jänner 1982 
und in der Folge vom 1. Jänner eines jeden 
Jahres die unter Bedachtn;hme auf die Bestim­
mung des§ 11 a vervj.elf~chten Beträge. 

(7) Witwen, Lebensgefährtinnen und Waisen (7) Witwen, Lebensgefährtinnen und Waisen 
nach Inhabern einer Amtsbescheinigung erhalten nach Inhabern einer Amtsbescheinigung erhalten 
bei Bedürftigkeit eine Beihilfe im Höchstausmaß bei Bedürftigkeit eine Beihilfe im Höchstausmaß 
der nach Abs. 5 gebührenden Unterhaltsrente. der nach Abs. 5 gebührenden Unterhaltsrente. 
Die Beihilfe ist insoweit zu leisten, als das Ein-. Die Beihilfe ,ist insoweit zu leisten, als das Ein­
kommen der Witwe oder Lebensgefährtin be- kommen' der Witwe oder Lebensgefährtin. be~ 
ziehungsweise der Waise das Ausmaß der Unter- ziehungsweise der Waise das Ausmaß der Unter­
haltsrente zuzüglich eines Betrages- von zwei haltsrente zuzügliCh eines Betrages von zwei 
Dritteln der Hinterbliebenenrente nicht erreicht. Dritteln der Hinterbliebenenrente nicht erreicht. 

§ 11 a: 

(1) Der Bundesminister für soziale Verwal­
tung hat den für den Bereich des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes 1955, BGBL Nr. 189, 
festgesetzten Anpassungsfaktor auch für den Be­
reich des Opferfürsorgegesetzes mit Verordnung 
für verbindlich zu erklären. Die Unterhaltsrenten 
(§ 11 Abs. 5) und das Sterbegeld (§ 12 a) sind 

Sie gebührt mindestens im Betrag von 50 S mo­
natlich. 

§ 11 a: 

(1) Der Bundesminister für soziale Ver­
waltung hat den für den Bereich des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes 1955, BGBL Nr.189, 
festgesetzten Anpassungsfaktor auch für den .Be­
reich des Opferfürsorgegesetzes mit Verordnung 
für verbindlich zu erklären. Die Zulage (§ 11 
Abs. 2), die Unt-erhiltsrenten (§ 11 Abs. 5) und 
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Ab zu ä n d e r-n d,e r Tex t: 

mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden J anres 
'mit· diesem Anpassungsfaktor zu vervielfachen. 

(2) Die Anpassung ist in der Weise vorzuneh­
men, daß die im § 11 Abs. 5 angeführten Beträge 
mit Wirkung vom. 1. Jänner 1980 und die im 
§ 12 a Abs. 1 angeführten Beträge mit Wirkung 
vom 1. Jänner 1978 mit dem jeweiligen Anpas­
sungsfaktor (Abs. 1) zu vervielfachen und sodann 
auf volle Schillingbeträge zu runden sind. Mit 
Wirkung vom 1. Jänner der folgenden Jahre ist 
der Vervielfachung der für das jeweils voran­
gegangene Jahr ermittelte Betrag zugrunde zu le­
gen. 

(3) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
hat die sich aus Abs. 2 ergebenden Beträge für 
die Unterhaltsrenten und das Sterbegeld für jedes 
Jahr durch Verordnung festzustellen. 

-(4) Die Anpassung der in Anweisung stehenden 
Unterhaltsrenten gemäß Abs. 2 ist von Amts 
wegen vorzunehmen. Bescheide über die Anpas­
sung der Unterhaltsrenten und über die zum 
1. Jänner eines jeden _ Jahres sich ergebende Er­
höhung des Erziehungsbeitrages (§ 11 Abs. 10) 
und der Hilflosenzulage (§ 11 Ab,<;. 12) sind nur 
auf Verlangen der Anspruchsberechtigten zu er­
lassen. 

§ 11 c Abs. 3: 

-(3) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
kann Mitglieder (Stellvertreter) der Rentenkom­
mission ihrer Funktion entheben; zur Enthebung 
von Mitgliedern (Stellvertretern), die auf Vor­
schlag der poliuischen Parteien bestellt wurden, 
bedarf es eines Antrages der in Betracht kom­
menden Partei. 

§ 12 Abs. 2: 

(2) Alle Träger der Krankenversicherung haben 
den Inhabern einer Amtsbescheinigung und Emp­
fängern einer Rentenfürsorgeleistung gemäß § 11 
Abs. 6 oder 7 die Leistungen in dem Umfang 
zu gewähren, in dem sie einem bei der örtlich 
zuständigen Gebietskrankenkasse Pflichtversicher­
ten auf Grund des Gesetzes und der Satzung 
.zustehen, sofern sie die Leistungen übersteigen, 
die der zuständige Träger der Krankenversiche­
rung nach den für ihn geltenden Vorschriften zu 
erbringen hätte. Bei der Festsetzung der Bemes­
sungsgrundlage für das Kranken-, Familien- und 
Taggeld soWlie für den Bestattungskostenbeitrag 
ist bei Inhabern einer Amtsbescheinigung von der 
in der Krankenversicherung geltenden höchsten 
Beitragsgrundlage (§ 45 Abs. 1 lit. a des Allge­
meinen SOZJialversicherungsgesetzes, BGBl. N r. 189/ 
1955) auszugehen; sie erhöht sich jeweils um den 
gemäß § 125 Abs. 3 des Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetzes festzusetzenden Hundert-

Neu-er Text: 

das Sterbegeld(§ 12 a) sind mit Wirkul1:g vom 
1. Jänner eines jeden Jahres mit diesem Anpas­
sungsfaktor zu vervielfachen. 

(2) Die Anpassung ist in der Weise vorzuneh­
men, daß die .im § n Abs. 2 und Abs. 5 an­
geführten Beträge mit Wirkung vom 1. Jänner 
1982 und die im § 12 a Abs. 1 angeführten Be­
träge mitWirkung vom 1. Jänner 1978 mit dem 
jeweiligen Anpassungsfaktor (Abs. 1) zu ver­
vielfachen und sodann auf volle Schillingbeträge 
zu runden sind. Mit Wirkung vom 1. Jänner 
der folgenden Jahre ist der Vervielfachung der 
für das jeweils vorangegangene Jahr ermittelte 
Betrag zugrunde zu legen. 

(3) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
hat die sich aus Abs. 2 ergebenden Beträge für 
die Zulage, die Unterhalts renten und das Sterbe­
geld für jedes Jahr durch Verordnung festzu­
stellen. 

(4) Bescheide über die Anpassung von Geldlei­
stungen sind nur auf Verlangen der Anspruchs­
berechtigten zu erlassen. 

§ 11 c Abs. 3: 

(3) Der Bundesminister für soziale Verwal­
tung kann Mitglieder (Stellvertreter) der Renten­
kommission ihrer Funktion 'entheben; zur Ent­
hebung von Mitgliedern (Stellvertretern), die auf 
Vorschlag der im Abs. 2 genannten Organisa­
tionen bestellt wurden, bedarf es 'eines Antrages 
der in Betracht kommenden Organisation. 

§ 12 Abs. 2: 

(2) Alle Träger der Krankenversicherung 
haben den Inhabern einer Amtsbescheinigung 
und Empfängern einer Rentenfürsorgeleistung 
gemäß § 11 Abs. 6 oder 7 die Leistungen [n 
dem Umfang zu gewähren, in dem sie einem 
bei der örtlich zuständigen Gebietskrankenkasse 
Pflichtversicherten auf Grund des Gesetzes und 
der Satzung zustehen, sofern sie die. Leistungen 
übersteigen, die der zuständige Träger der Kran­
kenversicherung nach den für ihn geltenden 
Vorschriften zu erbringen hätte. Bei der Fest­
setzung der Bemessungsgrundlage für das Kran­
ken-, Familien- und Taggeld ist bei Inhabern 
einer Amtsbescheinigung von der in der Kran­
kenversicherung geltenden Höchstbeitragsgrund­
lage (§ 45 Abs. 1 lit. a des Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetzes, BGBL Nr. 189/1955) aus­
zugehen; sie erhöht sich jeweils um den gemäß 
§ 125 Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetzes festzusetzenden Hundertsatz. Hiebei ist 
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satz. Hiebei ist von dem Höchstbetrag an Sonder­
zahlung auszugehen, der gemäß § 54 Abs. 1 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes für die 
Berechnung derSonderbeiträge in der Kranken­
versicherung heranzuziehen ist. Hinterbliebene 
(§ 1 Abs. 3), die Inhaber einer Amtsbescheini­
gung sind, und Personen, die eine Rentenfür­
sorgeleistung gemäß § 11 Abs. 5 bis 7 beziehen, 
haben keinen Anspruch auf Kranken-, Familien~ 
und T aggeld~ 

§ 12 a Abs. 2: 

(2) Das Sterbegeld ist zunächst zum Ersatze 
der Kosten der Bestattung zu verwenden und 
an den zu zahlen, der diese Kosten bestritten 
hat. Ein nach dieser Ersatzleistung verbleibender 
Rest ist der Witwe, ist eine solche nicht vor­
handen, der Lebensgefährtin, ist eine solche nicht 
vorhanden, den Kindern, sind auch solche nicht 
vorhanden, den Eltern auszuzahlen, wenn diese 
Personen mit dem Verstorbenen zur Zeit seines 
Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. ' 

§ 17 Abs. 3: 

(3) Die Bundesregierung kann Mitglieder (Stell­
vertreter) der Opferfürsorgekommission ihrer 
Funktion entheben; zur EI}thebung der auf Grund 
des Abs. 2 lit. b bestellten Mitglieder (Stell ver-

, treter) bedarf es eines Antrages der in Betracht 
kommenden Partei. 

von dem Höchstbetrag an Sonderzahlung aus­
zugehen; der gemäß § 54 Abs. 1 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes für die Berechnung 
der Sonderbeiträge in der Krankenversicherung 
heranzuziehen ist. Das gleiche gilt für die Be­
rechnung des Bestattungskostenbeitrages nach In­
habern einer Amtsbescheinigung oder Empfän­
gern einer Rentenfürsorgeleistung gemäß § J 1 
Abs. 6 oder 7. Hinterbliebene (§ 1 Abs. 3), die 
Inhaber einer Amtsbescheinigung sind, und Per­
sonen, dve eine Rentenfürsorgeleistung gemäß 
§ 11 Abs. 5 bis 7 beziehen, haben keinen An­
spruch auf Kranken-, Familien- und Taggeld. 

§ 12 a Abs. 2: 

(2) Das Ste'rbegeld ist zunächst zum Ersatz 
der Kosten der Bestattung zu verwenden und 
an den zu zahlen, der diese Kosten bestritten hat. 
Ein nach dieser Ersatzleistung verbleibender Rest 
ist dem überlebenden Ehegatten, ist ein solcher 
nicht, vorhanden, der Lebensgefährtin (dem Le­
bensgefährten), ,ist eine solche (ein solcher)' nicht 
vorhanden, den Kindern, sind auch solche nicht 
vorhanden, den Eltern auszuzahlen, wenn diese 

'Personen mit dem Verstorbenen zur Zeit seines 
Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. 

§ 17 Abs. 3: 

(3) Die Bundesregierung kann Mitglieder 
(Stellvertreter) der Opferfürsorgekommission 
ihrer FunktioI). entheben; zur Enthebung der 
auf Grund des Abs. 2 lit. b bestellten Mitglieder 
(Stellvertreter), bedarf es eines Antrages der m. 
Betracht kommenden Organisation. 

Kriegsopferversorgungsgesetz 

Textgegenüberstellung 

Ab z u ä nd ern der Tex t: 

§ 12 Abs. 3: 

(3) Die Zusatzrente ist insoweit zu erhöhen, 
aJs das monatliche Einkommen (§ 13) ohne Be­
rücksichtigungder Grundrente und einer all­
fälligen Schwerstbeschädigtenzulage den Betrag 
von 2100 S nicht erreicht. 

§ 12 Abs. 6: 

(6) An die Stelle der im Abs. 2 angeführten 
Beträge treten mit Wirkung vom 1. Jänner 1978 
und an die Stelle des im Abs. 3 angeführten Be­
trag(!S mitWirkung vom 1. Jänner 1980 und 
in der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner eines 
jede!l Jahres die unter Bedachtnahme auf § 63 
vervlielfachten Beträge. 

Neu e r Tex t: 

§ 12 Abs. 3: 

(3) Die Zusatzrente ist insoweit zu erhöhen, 
als das monatlidle Einkommen (§ 13) ohne Be­
rücksichtigung der Grundrente und einer all­
fälligen Schwerstbeschädigtenzulage den Betrag 
von 2 351 S nicht erreicht. 

§ 12 Abs. 6: 

(6) An dieSteUe der im Abs. 2 angeführten 
Beträge treten mit Wirkung vom 1. Jänner 1978 
und an die Stelle des im Abs. 3 angeführten 
Bettages mit Wirkung vom 1. Jänner 1982 und 
in der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner eines 
jeden Jahres die unter Bedachtn:ihme auf § 63 
vervi·elfachten Beträge. 
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§ 42 Abs. 3 und 4: 

(3) Die wegen Selbsterhaltungsunfähigkeit ge­
mäß § 41 Abs. 1 über das vollendete 18. Le­
bensjahr geleistete Waisenrente und die Doppel­
waisenrente sind insoweit zu erhöhen, als das 
monatliche Einkommen (§ 13) bei einfach ver­
waisten Waisen den Betrag von 1 672 Sund bei 
Doppelwaisen den Betrag von 2 643 S nicht er­
reicht. 

(4) An die Stelle der in den Abs. 1 und 3 an­
geführten Beträge treten mit Wirkurig vom 
1. Jänner 1981 und inder Folge vom 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf 
§ 63 vervielfachten Beträge. 

§ 63 Abs. 4: 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 finden 
auf die in den §§ 11, 12, 14, 16; 42, 46 Abs. 2 
und 3, 46 b, 56, 74 und im Abschnitt VII der 
Anlage zu § 32 angeführten Beträge mit der Ein­
schränkung Anwendung, daß die in den §§ 14, 
46 Abs. 2 und 46 b angeführten Beträge der mit 
Wirksamkeit vom 1. Jänner 1973, die im § 46 
Abs. 3 angeführten Beträge der mit Wirksamkeit 
vom 1. Jänner 1976, die in den §§ 12 Abs. 2, 
16, 74 und im Abschnitt VII der Anla,ge zu § 32 
angeführten Beträge der mit Wirksamkeit vom 
1. Jänner 1978, der im § 12 Abs. 3 angeführte 
Betrag der mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 
1980 und die in den §§ 11, 42 und 56 ange­
führten Beträge der mit Wirksamkeit vom 1. Jän­
ner 1981 vorzunehmenden Anpassung zugrunde 
zu legen sind. 

Neu e r Te x t: 

§ 42 Abs. 3 und 4: 

(3) Die wegen Selbsterhaltungsunfähigkeit ge­
mäß § 41 Abs. 1 über das vollendete 18. Lebens­
jahr geleistete Waisenrente und die Doppelwaisen­
rente sind insoweit zu erhöhen, als das monat­
liche Einkommen (§ 13) bei einfach verwaisten 
Waisen den Betrag von 1 772 S und bei Doppel­
waisen den Betrag von 2 802 S nicht erreicht. 

(4) An die Stelle der im Abs. 1 angeführten 
Beträge treten mit Wirkung vom 1. Jänner 1981 
und an die Stelle der ,im Abs. 3 angdührten 
Beträge mit Wirkung vom 1. Jänner 1982 und 
in der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner eines 
jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf § 63 
vervielfachten Beträge. 

§ 63 Abs. 4: 

(4) Die B,estimmungen der Abs. 2 und 3 fin­
den auf die in den §§ 11, 12, 14, 16, 42, 46 Abs. 2 
und 3, 46 b, 56, 74 und im Abschnitt VII der 
Anlage zu § 32 angeführten Beträge mit der Ein­
schränkung Anwendung, daß die in den §§ 14, 
46 Abs. 2 und 46 b angeführten Beträge der mit 
Wirksamkeit vom 1. Jänner 1973, die im § 46 
Abs. 3 angeführten Beträge der mit Wirksamkeit 
vom 1. Jänner 1976, die in den §§ 12 Abs. 2, 
16, 74 und im: Abschnitt VII der Anlage zu § 32 
angeführten Beträ~e der mit Wirksamkeit vom 
1. Jänner 1978, die in den §§ 11, 42 Abs. 1 und 
56 angeführten Beträge der mit Wirksamkeit 
vom 1. Jänner 1981 und die in den §§ 12 Abs. 3 
und 42 Abs. 3 angeführten Beträge der mit 
Wirksamkeit vom 1. Jänner 1982 vorzunehmen­
den Anpassung zugrunde zu legen sind. 
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